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Ethische Anmerkungen ZUrTr Gestaltung des 1in der Reform des 21 vorgesehenen
Beratungssystems

Jedes VO Parlament verabschiedete un: VO Staatsoberhaupt unterzeichnete Gesetz
hat Anspruch auf den Respekt der Bürger. Durch administratıve Wınkelzüge darf
weder ausgehöhlt noch erweıtert werden. Es liegt allerdings innerhalb demokratischer
Spielregeln, das Bewußtsein die Wertvorstellungen, die in die Reformgesetzgebung
nıcht (mehr) eingebracht werden konnten, in der Oftentlichkeit wachzuhalten. Das kann
nachgerade als besondere Verpflichtung weltanschaulicher Gruppen angesehen werden.
Dıie katholischen Bischöte konnten darum auch für die eıit nach dem AAr 1976; dem
Ha dem die Retorm des 218 StGB iın raft Lrat, schreiben: 1ır werden weıter-
hın bemüht se1n, gegenüber der Ofrentlichkeit un: gegenüber dem Gesetzgeber für die
Regelung einzutreten, die den Schutz des ungeborenen Lebens gewährleistet.“

Eın Testfall für beides, Respekt un bleibende Verpflichtung, 1St die Ausgestaltung
des VO  - der Retorm vorgesehenen Beratungssystems. Das Bundesverfassungsgericht hatte
dem Gesetzgeber zugestanden, echte Konfliktfälle zwischen der Achtung VOT dem —

geborenen Leben un dem unabdıngbaren echt der schwangeren TAU AUS dem Strat-
rechtsschutz herauszunehmen. Es hatte jedoch damıt ıne Auflage verbunden: auch ın
solchen Konfliktfällen könne der Staat sıch nıcht damıt begnügen, LUr prüfen un
1im gegebenen Fall bescheinıigen, dafß die gesetzlıchen Voraussetzungen für einen straf-
freien Schwangerschaftsabbruch vorlıegen. Vielmehr se1 VO  - iıhm W:  5 „daß
Beratung und Hılfe anbietet mit dem Zıel, die Schwangere die gyrundsätzliıche Pflicht
Zur Achtung des Lebensrechts des Ungeborenen mahnen, s1e ZUr Fortsetzung der
Schwangerschaft ermutıiıgen un: s1ie VOTLr allem 1n Fällen soz1aler Not durch prak-
tische Hıltsmafßnahmen unterstutzen“

Das VO Bundestag verabschiedete Gesetz machte darauthıin die Beratung bei jedem
Schwangerschaftsabbruch eingeschränkt 11U!r be] der medizinischen Indikation ZUuUr

Pflicht. UÜbernommen werden sollte S1€e VO  e} den Stellen, die durch das jeweilige Bundes-
and be1 dem die Kompetenz des Ausbaus des Beratungswesens liegt dafür anerkannt
worden selen: Gesundheitsämtern, „pro-famılıa“-Zentren, Familienberatungsstellen der
Inneren Mıssıon, der Carıtas un: ıhr angeschlossener Organısationen (Zz Sozialdienst
Katholıischer Frauen), der Arbeiterwohlfahrt un W a4s SCn der mangelnden Zustän-
digkeit un!: Vorbereitung Zur Soziıalberatung als weithin bedenklich angesehen wırd,
aber VO der Gesetzgebung gedeckt 1St VO  - Ärzten,; ınsbesondere Fr_auenärzten.
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Ist damıt die Beratung als solche durch das Gesetz vorgeschrieben un gyarantıert un
werden die Stellen, welche sS$1e vornehmen, durch die Anerkennung der Bundesländer
auf iıhre gesetzlıche Aufgabe testgelegt, bleibt be1i der näheren Ausgestaltung eın Proö-
fessioneller un: siıttlıch allein verantwortender Spielraum. Den gılt auszufüllen,
dafß der VO  - der Reform des 218 angestrebten Rechtsgleichheit, der in bestimmten
Koönfliktfällen stratfrei bleibenden Entscheidung der Frau, aber auch dem (Gewı1issen der
beteiligten Berater Gerechtigkeit geschieht. Das 1St nıcht immer leicht für jemand, der
als Miıtglıed der Kırche elınerseılts 1n bezug auf den Gegenstand der Beratung feste ber-
ZCUSUNSCH hat un andererseits willig un bereit 1St, den 1n ine Notlage geratenen
Frauen helfen. Eınıge ethische Anmerkungen moögen be] der Klärung solcher Kon-
flıkte hilfreich se1In.

Grundentscheidung Ethos) un: Gewissensentscheidung (ethischer Einzelfall)

Unverkennbar fühlt sıch die katholische Kirche das se1 hier durchaus nıcht 1im (3@e=
ZENSATZ ırgendeiner anderen christliıchen Kirche konstatiert dem Ethos verpflichtet,
menschliches Leben in jeder orm erhalten. In der gegenwärtigen Dıiskussion die
Abtreibung glaubt sı1e sich 1in esonderer Weiıse un: 1n ınnerer Konsıistenz auch mi1it der
ethischen Bewulßstseinsbildung der Moderne als Anwalt des noch ungeborenen Lebens
verstehen mussen. Da iıhr nach iıhrer Überzeugung durch die Retorm des 2718 dıe
strafrechtliche Unterstützung ä  1905081 wurde, versucht S1€e nunmehr ıhren Einflufß
auf das sıttliche Bewulfitsein geltend machen. Sıe ordert Ärzte un: mediziniısche
Fachkräfte auf,; sich hilfesuchenden Frauen un Mädchen großzügig ZUur Verfügung
stellen, sıch dabe1 aber VO  F3 iıhrem Berufsethos pragen lassen, „menschlıches Le-
ben erhalten“. Katholische Krankenhäuser werden angehalten, „den Dıienst der
Bruderliebe ZUuUr Grundlage ihrer Tätigkeit machen“, aber zugleich „Zeugn1s für die
Unantastbarkeit des Lebens abzulegen, die Unverletzlichkeit der Person un den —

bedingten Schutz des menschlichen Lebens 1n jedem Zeıtpunkt seiner FExıistenz ıhrem
besonderen Anliegen machen“. Um dem ethischen Standpunkt Nachdruck VOI-

eihen, dürfe nıemand VOT finanzıellen, beruflichen un gesellschaftlichen Opfern
rückschrecken. ber unterschiedliche Auffassungen in Detailfragen hinweg sollten sıch
alle Miıtglieder der Kırche auf ıne Grundentscheidung festlegen un sıch durch era-
Lung un konkrete Hıltsangebote für den Schutz des ungeborenen Lebens un: des Lebens
der Schwangeren einsetzen. Nur ließe sıch das Ethos, das Leben ZzU Eckwert hat,
wieder iın seıne ursprünglıche Bedeutung einsetzen.

Be1 diesen Erläuterungen wırd Inan sıch des Eindrucks einer gew1ssen Posıitivität nıcht
erwehren können. Es ann nıcht bei jeder einzelnen Feststellung eiıne zwingende Ver-
bindung ZUuU Kern der Grundentscheidung bewiesen werden. Das gezeichnete Ethos 1St
1n seinen Umrıissen durch die Entscheidung eines Gremıiums der Biıschofskonferenz,
der Sozialverbände, einer Interessengruppe testgelegt. Das aber 1St unvermeıdbares
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Attriıbut jeden Ethos Auch WECNN INa  } der Überzeugung 1St, daß der VWert, den
schließlich geht, unaustauschbar un: unverzıichtbar ISt, muß die Art und Weıse, W1€e
INall diesem Wert festzuhalten gedenkt, nochmals der praktischen Entscheidung über-
lassen bleiben. Doch 1St notwendig das 1St die unmittelbare Folge da{f durch dıe
Grundentscheidung der Blick für den Einzelfall nıcht verstellt wird, dem das Gewiıssen

NtLwOrtfen hat
Die Bischöfe rechnen MIt der sıttlıch sıch aufdrängenden Ausnahme: „In ausweglos

erscheinenden Konfliktsituationen, ın. denen zwischen dem Verlust des Lebens sowohl
der Mutter als des ungeborenen Kındes und dem Verlust Ur eines menschlichen Lebens

entscheiden 1St;, wırd dıe arztliche Gewissensentscheidung respektiert.“ 3 Wenn ein
Arzt VOTLT der Alternative stehe, entweder beide, Multter un FOtus, sterben lassen,
oder den Fötus direkt toten un: dadurch das Leben der Mutltter retten, dann könne
I1a diesem Tatbestand die bischöfliche Erklärung ZUr Novellierung des 218
nıcht eintach durch Subsumtion das Ethos, das im übrigen eindeutig als Lebens-
erhaltung definiert wurde, abhandeln, sondern INa  - musse 1€es als eınen Einzelfall be-
trachten, der nach einer Gewissensentscheidung verlange. Natürlich sind auch andere
Einzeltälle un! andere Gewissensentscheidungen denkbar. Mıt Sicherheit wiırd sıch eine
Diskussion über die Parameter der Lebensgefährdung der Schwangeren anschließen:
Ist 1LLULrE ine Lebensbedrohung bei der Geburt selbst gedacht esteht eın Zweıfel,
daß die Bischöte NUr diese meılınten oder lassen sıch auch Lebensgefährdungen 1n weıte-
IC  - Zusammenhang mıiıt der Geburt 1n den Gewissensspielraum einbeziehen? art siıch
der Arzt einem Abbruch entscheiden, Wenn weıßß, da{fß ıne Austragung der
Schwangerschaft das Leben der Tau verkürzt? Ist auch annn noch frel, WEenNnNn be-
üurchten mußß, die Tau begehe Selbstmord, WEn nıcht helfend eingreife? Ist i1ne
psychische un: physische Krankheit auch schon Grund CNUß, sıch 1in diesem weıteren
Einzeltall VO allgemeın festgehaltenen Ethos dispensieren?

Tatsächlich steht jede Ausnahme. — auch die VO  w den Bischöten angezıielte medizıniısche
Indikation 1m CENSCICH Sınn 1n e1ıner pannung ZUTF Grundentscheidung. ıne KÖörper-
schaft WwW1€e die Kırche annn nıcht darauf verzichten, das 1er un: Jetzt angebrachte Ethos

umschreiben un jeder, der der fundamentalen Grundentscheidung teilhat, wırd
auch die posıtıven, manchmal nıcht restlos gesicherten Festlegungen respektieren, weıflß

doch, da{ß 1e5 tür die Gemeinschaft der einz1ge Weg 1St, tür eıinen sittlichen Wert
einzutreten. Die Kıirche darf aber auch nıcht die Gewissensentscheidung suspendieren,
sondern s1e mu{fß 1m Gegenteıl jede Gelegenheit wahrnehmen, dilesen Gegenpol, ohne
den auch ethische Festlegungen sich 1ın Ideologien verwandeln, hervorzuheben. Die Aus-
gestaltung der Beratung wırd autf beide Pole achten mussen. Sıttlıches Bewußtseın, das
Leben erhalten wıll, 1St. NUur ann fruchtbar, Wenn sein Bestehen auf der Grundent-
scheidung nıcht mi1t einem Verlust der Einzelentscheidung bezahlt. Die pannung oılt

auszuhalten.
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Gewissensentscheidung un: Beratung

Durch die eindeutige Einstellung auf das Ethos, mens&li&es Leben unbedingi:
erhalten, scheint für die Beratung der Gewissensspielraum aber mehr als geringfügig
eingeengt se1ın. Die Beratungsstelle zieht siıch 1n den ugen der ratsuchenden Frauen
offensichtlich notwendig das Odium Z s1e vermoge ıhre Zweıfel, Unsicherheiten un
Unentschiedenheiten Sal nıcht mehr nehmen. Ihr Besuch könne VO  —$ iıhren (Ge-
sprächspartnern 1Ur ZU Anlafß !  1900001 werden, S1e VO  —$ der Verkehrtheit ihrer
Absichten un Pläne überzeugen. uch 1n Fällen, 1ın denen die MIt der Schwanger-
schaft verbundene Beeinträchtigung Änderung der Lebensführung, Einschränkung der
persönlichen Entfaltungsmöglichkeit, wirtschaftliche Schwierigkeiten über das MUt-

bare Ma{iß hinausgehe, könne die Fa ın einem ethisch durch 1ne Grundentscheidung
festgelegten Team VO  ; Sozialarbeitern nıemals auf wirkliches Gehör hoffen Im egen-
teıl, S$1e musse W  9 der Ausbildung ihrer treıen Entscheidung noch gehindert
werden 1ın dem Glauben, dazu 1m Gewissen verpflichtet se1in.

Dieses Vorurteils annn INa  ’ sıch NUr erwehren, ındem INa  } sıch dem Grundsatz
einer sıttlichen Entscheidung ekennt un ohne Ansehen der Person jede ungehörige
Beeinflussung verurteıilt. Wer sıch seines eigenen hohen sıttlichen Anspruchs bewufst 1St,
darf siıch auf Manıpulatıon 1ın welcher orm s1e auch auftritt nıcht einlassen.

Be1l der Analyse der siıttlichen Entscheidung mu{ INan sıch zuei* st dem Entscheidungs-
irdager zuwenden. Das 1St 1mM Fall des 218 Zanz eindeutig die schwangere Lal Sie hat
das echt un die Verantwortung, ine Entscheidung ach ıhrem Gewı1ssen ftällen.
Diese unumstößliche Voraussetzung aller moralischen Beurteijlung wırd leider oft VOI-

dunkelt. Man Sagt ELWA, das Recht auf Selbstverwirklichung der schwangeren Tau
werde durch das Lebensrecht des ungeborenen Kindes eingeschränkt. Aus diesem Grund
spreche das (zeset7z nıcht VO  3 einem Recht auf Abtreibung, sondern allenfalls VO  - eiıner
geordneten Entscheidung ZUr Abtreibung dien ihrer Geordnetheit straffrei bleibe.
Emotional versucht INa  - das angeführte Argument noch verstärken: Man lasse Ja
auch eınen Elternteıl, VO  3 dem INan klar WI1SSEe, da{fß se1n ınd mißhandle, nıcht SC-
währen, INa  a falle ıhm vielmehr 1ın den Arm un: INa  ’ versuche, den Vater bzw die
Mutltter an ıhrem verabscheuungswürdigen 'Iun hındern.

Dabej wird übersehen, da 11a  D sıch plötzliıch auf einer anderen Ebene der Argu-
mentatıon efindet. Es 1St eine Sache, den UÜbeltäter bestraten und ıhm se1ne bürger-
liıchen Ehrenrechte abzuerkennen, 1St ıne Sanz andere Sache, seine Gew1issensent-
scheidung negıleren. Das letztere dart INa  z Sar keinen Umständen. Dıe
Entscheidungsfreiheıit der schwangeren Tau bleibt oberster Grundsatz der Beratung.
Die moralısche nNnstan7z wırd nıcht durch Juristisch notwendige Einschränkungen eNt-

ertfet. urch die Grenzen der Selbstverwirklichung, die nıemand bestreitet, wırd die
Gewissenstreiheit nıcht eingegrenzt. Sıe bleibt auch für den erhalten, der nach der
Überzeugung der Mehrheit oder einer Minderheit das Falsche LUr

Natürlich hat jede freie Entscheidung gesellschaftlıche Implikationen. Was Aaus freier
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'Tat geschieht, wiırd durch den Respekt, die orge un die Liebe eıner Gemeinschafl
gefördert oder durch iıhre Verachtung un: Gleichgültigkeit gestört. Umgekehrt hat, W as

Aaus freier Wahl geschieht, seine Auswirkung ıne aufbauende oder iıne Zzerstörende
auf die gleiche Gemeinschaft. Für den Schwangerschaftsabbruch 1St der beteiligte Perso-
nenkreıs, obwohl verschiedenen Schichten angehörend, relatıv leicht auszumachen:
dem Hauptentscheidungsträger der schwangeren Ta nächsten steht der mann-
ıche Partner*, dann tolgt der Ärzt,; der in bezug auf die Gesundheit VO Tau un
ınd ine subsidiäre Funktion einnımmt. Auf einer anderen Ebene stehen die Vertreter
der umfassenden Gemeinschaften von Kirche un Staat lle sınd auf ıhre Weıse
durch die endlich getällte Entscheidung 1n Mit-leiden-schaft geZOCNH un haben ann
bei der Entscheidungsfindung ine eigene Aufgabe un Verpflichtung.

urch die Beratung werden s1e prasent, un ZWar in einer der jeweiligen Gemeın-
schaft typischen Funktion. Das wırd iın der Vielfalt der Forderungen und Erwartungen
sıchtbar, die ine Beratungsstelle gerichtet sind: Inftormation über gesetzlıche Rege-
Jung, medizinische Implikationen des Aborts, Konfliktberatung un Motivanalyse,
Autfklärung über die Schwangerschaftssituation eic Die Ausfaltung der Aut-
gaben würde sehr 1e] Raum beanspruchen. Hıer oll NUur auf die der Kırche eigene
Funktion be] der Beratung urz eingegangen werden.

Dıie Kirche zeichnet sıch VOor anderen Gemeinschaften dadurch dUus, daß S1€e Zeugn1s
ablegt von der Tatsache, daß 1n Jesus Christus der Heilbringer erschienen 1Sst un durch
seine Auferstehung dem Menschen Leben geschenkt hat (Kerygma). In Gemeinschaft 1St
s1e Demonstration dieses Zeugni1sses (Koinon14), wodurch sS1e nach außen hın ZU i

der Heılung un Versöhnung (Diakonia) wiırd. Nach diesen dreı Sinngehal-
ten bestimmt sıch die VvVon der Kirche übernommene Beratung. Es 1St die Funktion des
AÄrztes, in den medizıinıschen Fragen der Schwangerschaft beraten, 1St die Funk-
t10on des Staates, der Klientin den Rahmen des (Gesetzes garantıeren, 1St die VOTL-

rangıge Aufgabe der kirchlichen Beratung siıcher 1St nıchts dagegen einzuwenden, dafß
s1e subsidiär auch Gesundheits- un Rechtsfragen mitübernimmt der ratsuchenden
Trau als Nstan7z der Heilung un Versöhnung entgegenZzuUutreten. Ihr Ansatz 1St der
diakoniıische Dienst. Dem Konflıkt, der 7zwischen dem Recht der Selbstverwirklichung
un dem Lebensrecht des Ungeborenen entstanden 1st; begegnet s1e MIt der orge der
Glaubensgemeinschaft. Das Zeugn1s der Hınvweis auf das, W 4s s1e für falsch oder
richtig halt vermittelt sıch durch den Ernst ıhrer Carıtas. Kirchliche Beratung 1St
Sozialberatung 1mM ursprünglichen Sınn

Be1 der Analyse der Entscheidung verdient noch eın dritter Aspekt hervorgehoben
werden. Das, W as entschieden wiırd, mu{ mi1t dem übereinstimmen, W a4as die Beteilig-

ten als übergreifende Absıcht erreichen wollen. Die TAau benennt Selbstverwirklichung,
Verwirklichung ıhres eigenen Menschseins, als ıhr umfassendes Ziel Was s1e tatsäch-
ıch LUL, könnte 1U  w ihrer Absıcht wiıdersprechen. Jedenfalls mu{ß s1e selbst mıiıt der
Möglichkeıit eınes solchen Irtums rechnen. Um diese Frustration des Ziels VeEI-

meıden, mü{fßte s1e sıch den Wert des Lebens VOT ugen führen Sıe müßte sıch Iragen,
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ob s1e in dieser Entscheidung übereinstimmt miıt dem, W as S1€e on VO Leben halt
und w1e S1€e sıch dessen Schutz vorstellt. Nımmt s1e 1n anderen strıttigen Fragen

Selbstverteidigung, Töten 1mM Krıeg, Todesstrafe, Selbstmord, Schutz des Lebens 1ın
der Umwelt, orge für lebensbedrohte Menschen hiıer un 1ın der unterentwickelten
Welt den gleichen Standpunkt ein? der aber aßt S1€e sıch hier partiıkulär VO  e} einem
einseıtigen Gesichtspunkt Zur Inkonsequenz verleiten? Sıe muß sıch auch Iragen, ob s1e
ıhre Humanısıerung 1ın diesem Punkt wirkungsvoll vorantreıben kann, oder aber ob
das, W as s1€e ler unternımmt, irrelevant 1St oder sıch oga gegenläufig auswirkt. Sıcher,
dabe1 mussen andere s1e unterstutzen. Nach dem Willen des Gesetzgebers 1St die
Aufgabe der Beratung, dieses Bewufstsein bilden un motivieren.

Selbstverständlich gehört etztliıch 1n die Entscheidung die Glaubensüberzeugung.
Der Christ wırd die letzte Bedeutung des Lebens ımmer AUuUsSs dem Zusammenhang des
Todes un der Auferstehung Jesus Christı heraus verstehen un: auftauchende Kon-
flıkte VO daher lösen. Nur MmMIt ieser, SAl nıcht mehr auftf iıhm selbst ruhenden Sicher-
heıit wırd WagcCh, einem vergewaltigten 14jährigen Mädchen un seınen FEltern ZU

schweren Opfer un auch 1ın solchen Fällen aut ıne Austragung der Schwan-
gerschaft hinzuwirken, das ind MIt Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
schwere Schäden aufweisen wird. Im Vertrauen autf das 1n Jesus Christus geschenkte
Leben, nach dem sıch auch Unheil in eın Zeichen des Heils verwandeln kann, lassen sich
die Gründe daftür entdecken, aru die Entscheidung für das Lebensrecht des Kindes
tallen kann: die überragende un nıemals durch eınen iußeren Grund in rage stel-
lende Würde menschlicher Persönlichkeit, die heilende Wırkung VO Konflikten, die
humanisierende Bedeutung auch VO  e verkrüppelten un mifßgebildeten Menschen in
einer menschlichen Gesellschaft. Jeder einzelne dieser Hınweıise Aäfßt selbst den, der s1e
argumentierend vorbringt, erschauern, doch für die Entscheidung, die im Glauben
das Kreuz Christiı gefällt wiırd, wiıird nıcht notwendig sınnlos erscheinen.

Fassen WIr INnmMmen: Die Entscheidung, die die rau treften haben wird, hat ob-
jektive Strukturen, doch ergeben diese alle 1Ur einen Sınn 1n der usammensiıcht mı1t
den subjektiven Bedingungen der Entscheidung: Gewissensfreiheit, freıe soziale Ver-
antwortung, Bewußtseinsbildung, Glaubenstat. Dıie Beratung dart auch miıt besten
Absicht_en davon nıchts wegnehmen.

Beratung als Mitw3rkung
Arbeitet damıt die Beratung iın die Hände dessen, der endlich die Entscheidung

tällen hat, 1St s1e doch daraus ergeben sıch sıttlıche Probleme eigener Art auch
das, W 4As INa  e} 1m ethischen Sprachgebrauch als Mitwirkung bezeichnet. ıcht 11UI diıe
schwangere Tau selbst 1St VO ihrem Gewissen beansprucht, sondern auch der, der auf
iırgendeine Weıse bei der Entscheidungsfindung mitwirkt. Der (Gesetzestext garantıert

mMIt Ausnahme der medizinischen Indikation, die immer durchgeführt werden soll
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dem Arzt un dem medizinischen Pflegepersonal das Recht, die Mitwirkung be1 einer
Abtreibung verweıgern.

Wer sıch dem VO  e} der Kirche umschriebenen Ethos verpflichtet fühlt, wırd bei einem
Schwangerschaftsabbruch nNn1e 1n der orm mıtwiırken, da{fß auch die Wertvorstellun-
SCn teilt, die einem Abbruch tühren Zu einer formellen Mitwirkung der tech-
nisch-ethische Ausdruck wiırd sıch nıcht bereithinden. Er wiırd 1m gleichen Zusam-
menhang nıcht 1Ur nıcht alles unterlassen, W as den Eindruck erwecken könnte,
approbiere die für ;h ftalsche Absıcht, wird sıch" auch verpflichtet fühlen, für se1ıne
gegenteıilige Überzeugung finanzielle, berufliche un gesellschaftliche Nachteile (die
Erklärung der Bischöfe Zzählt ine Reihe VO  e} Beispielen auf) auf sıch nehmen.

Von dieser tormellen Mitwirkung, die sittlich nıcht erantwortie ware, nier-

scheidet die Ethik iıne andere orm der Mitwirkung, die SOgeNANNTE materielle Mıt-
WIrkung. Sıe esteht darın, da{fß INa  — sıch einer bestimmten Hılte 1er un Jjetzt nıcht
versagt, jedoch die mıiıt dieser Hılte verbundenen Wertvorstellungen 7zurückweist. Es
besteht Sar kein Zweıfel, da das sehr schwer 1St un VO vielen als iıne unlautere,
Kompromissen sıch ausrichtende Einstellung verurteılt wird. Auch die Beratung, die 1mM
Geilst innerer Ablehnung VO  3 Abtreibung Ntie  men wird, kann tatsächlich als eın
(vom (jeset7z als notwendig bezeichneter) Schritt A Schwangerschaftsabbruch ANSC-
sehen werden. Und das scheint jeden, der der Beratung miıtwirkt, kompromıt-
tieren. Nur eın schwerwiegender Grund ann daher ıne materielle Mitwirkung recht-
tertigen. Und das 1st wenıgstens auf lange Sıcht gesehen NUr der yrößere FEınsatz
tür das Leben, auch das ungeborene Leben Nur WEenNnn moralısch sichergestellt werden
kann, da{ß sıch die Vorstellung VO  e Menschlichkeit auch wıdrigen Umständen
letztlich behauptet, wiırd ine derartige Mitwirkung sittlich erlaubt se1n. Zur Finschät-
ZUNg der realen Lage darf allerdings nochmals die rage zestellt werden: WEeTr könnte
solche autf Wertvorzug gründende Entscheidung ausschließen 1n einer Welt, die VO  3

pluralen Wertvorstellungen beherrscht un eın wen1g pathetisch SCH
keineswegs vollkommen 1St; 1ın der 9908  - sıch jedenfalls schwerlich gestatten kann,
seıne Hände nıcht schmutz1g machen?

Dıie Ausgestaltung der Beratung

Be1 der Diskussion der sittlichen Grundfragen 1St der Grundsatz der konkreten Aus-

gestaltung der Beratung klar geworden. In der Diakonie soll sich die Solidarıität der
Christen bewähren, die daran glaubt, da{fß 1ın Jesus Christus das eıl 1n ine unheile
Welt gekommen 1St. In diesem Bewußtsein oll die 1n dieser Konfliktsituation OLwen-

dige Beratung angeboten werden: Information, wertbezogene Motivatıon, konkrete
Hıltfe

Das kann I1a  e} nach vielfältigen Erfahrungen besten erreichen, wenn INa  =) diesen
Komplex dieser Sprachgebrauch hat sıch vereinseitigend eingebürgert „der
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Beratung ın Sachen 2718

Sozialberatung“ VO  e der durch einen Arzt vorzunehmenden Indikationenstellung
räumlich un zeitlich trennt Die durch ıne solche Beratung erreichbare Konzentratıon
auf den Einzelfall, auf die Person un das Lebensrecht des Kındes soll auch nach dem
Wıllen des Bundesverfassungsgerichts ıne echte Alternatıve ZU Schwangerschafts-
abbruch herstellen helten. War wırd sich die Beratung mI1t arztlichen Sachverständigen
in Verbindung SETZCN, s1e wird aber normalerweise selbst ıcht ohne die raft ZUur

Alternatıve verlieren eine Verbindung dem die Indikation oder den Abbruch
durchführenden Arzt herstellen (durch Vermittlung VO Adressen ete:)

Sıe wiırd ZuUur Annahme der Schwangerschaft motivieren durch konkrete Diakonie,
durch Hıiılfe be1 der Lösung VO  - Wohnungsproblemen, in der Unterstützung, die be1
Einschränkung oder Beendigung der Erwerbsarbeıit, 1mM Fall VO  - ungenügendem un
unsıcherem Finkommen notwendig wird:; in der Überwindung vVvon Schwierigkeiten,
die durch ıne Schwangerschaft während der Ausbildung entstehen; be1 der Beschaftung
VO  > Überbrückungsgeldern und Zinszuschüssen tfür Schulden AausSs Anschaftungen un
Ratenkäuten. S1e trıtt für das Lebensrecht des Ungeborenen dadurch eın, daß s1e behilf-
lıch 1St be1 der Bereitstellung VO  - Pflegeplätzen tür bereıits vorhandene Kinder, be1 der
Unterbringung 1n Kinderkrippen un Kındergärten, be1 der Ermöglichung VO  - Heım-
aufenthalten oder Kuren tür Schwangere, be] der Gestellung VO Familienpflegerinnen,
be]l der Vermittlung VO Patenschatten un Adoptionen, bei den besonderen soz1alen
Problemen unehelicher Kinder un Mültter. Die Beratungsstellen sollen nıcht 1LL1ULE über
öffentliche Hılten informıieren, sondern s1e sollten auch ermächtigt werden, mi1ıt VO  —$ den
Diözesen PAUT: Verfügung gestellten Ainanzıellen Miıtteln helfend einzuspringen Es INnas
hre Stiärke se1n, den Einzelfall berücksichtigen können, Langzeithilfe gewähren
und verbindlich zuzusagen ©.

Natürlich wırd auch der Aufgabe der Stellen gehören, ihrer Überzeugung
entsprechend, aut den Lebensschutz konkret-praktisch hinzuweisen. Das mMag darın
Zu Ausdruck kommen, da s1e NUur zögernd sıch darauf einlassen, einer ZuU Schwan-
gerschaftsabbruch test entschlossenen Tau VOT dem Gang 1n die Klınik 11Ur s1e
beruhigen iıne Familienpflegerin stellen, daß s1e aber Prompt un schnell bereıt
sınd, dort helfend einzuspringen, die gyleiche Famailie durch die Entscheidung der
Frau leiden beginnt. Nur Wer keinen Sınn für Gewissensproblematık hat, wird das
als sophistische Lösung ansehen. Dıie Beratungsstellen sollen siıcher nıcht Lehrinsti-

1n Gewissensiragen werden. Niemand aber wird VO  - ıhnen erW.:  .9 da s1e
ihren Standpunkt nıcht 1n die Beratung einbringen, WenNnn sıch die Gelegenheit dazu
erg1bt. Das wırd auch dıejen1ıgen, die sich ıcht sittlich gebunden wI1ssen, keineswegs
abstoßen.

Dıie Beratungsstellen sollen VOTr allem nıemals das umfassende 7;el Au dem Auge
verlieren, nämlich die Ursachen beseıitigen, die schließlich dem Gewissensfall
„Abtreibung“ führen. Die 1ın diesem konkreten Fall vorgeschriebene Beratung soll ein-
geordnet bleiben 1n die gesamtTe orge FEhe un Familie.
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Die deutschen Bischöte ZUur Novellierung des 718 Z Ma1ı
BVertiG ‚La Neue Jur. Wochenschrift LDı STA

K Die deutschen Bischöte ZUT Novellierung des 218 (7. Maı
Es besteht eine Gefahr, den Partner VO:'  } dem Beratungsvorgang abzusondern, W as jedoch ethisch eın

Problem darstellt. Die Verantwortung tür das ınd MUuU partnerschaftlich werden.
AUS einer Aufstellung des Sozialdienstes ath Frauen; ı1er w 1e verschiedenen anderen Stellen

stutzen sıch diese Ausführungen aut (unveröffentlichte) Gutachten VO  } Ordinariatsrat Heınz Brauburger,
ath. Büro Wiesbaden.

Rıchtig scheint auch se1n, iınnerhalb der Beratungsstelle eıne eindeutige Bezugsperson haben Die
intendierte Motivatıon erg1ıbt sıch nıemals aus den vielfachen Intormationen erschiedenster Mitglieder
der Beratungsstelle.
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